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CE-Kennzeichnung + Bauproduktenverordnung (BauPVO)
CE bedeutet „Communautés Européennes“ und ist eine Kennzeichnung
nach EU-Recht für
definierte Industrieprodukte. Die Kennzeichnung dieser Produkte erfolgt mit
dem CEKennzeichen + 4-stelliger Kennnummer der beteiligten Prüfstelle.

Das CE-Kennzeichen ist eines von mehreren eingeführten EGZeichen
(Europäische Gemeinschaft) und soll den europäischen Binnenmarkt
vereinfachen und stärken.

Herstellerbescheinigung
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung an die Produkte bestätigt der
Hersteller (oder der Importeur), dass das Produkt den produktspezifisch
geltenden europäischen Gesetzen und EU-Richtlinien entspricht.
Der Hersteller bestätigt in Eigenverantwortung, dass diese Produkte mit den
zutreffenden europäischen Gesetzen und EU-Richtlinien konform
(übereinstimmend) sind und die darin festgelegten „grundlegenden
Anforderungen“ eingehalten werden.
Seit dem 01.07.2013 ist die europaweite Handelbarkeit von Produkten
durch Bauproduktenverordnung (BauPVO) eingeführt. Diese verpflichtet
nun die Hersteller die CE-Kennzeichnung für die Bauprodukte umzusetzen,
sofern eine harmonisierte Europäische Norm vorliegt.

Es gibt noch keine EU-Produktnorm für WC-Trennwände.
Das Vorhandensein eines CE-Logo lässt keine Rückschlüsse zu, ob das
Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltung der Richtlinien
überprüft wurde. Ist zum Logo zusätzlich eine vierstellige Kennnummer
erkennbar, zeigt dies an, dass eine Prüfstelle beim
Konformitätsbewertungsverfahren beteiligt war. Die CE-Kennzeichnung ist
aber kein Gütesiegel oder Qualitätszeichen.

Ziel: Sichere Produkte für Endverbraucher
Ziel einer CE-Kennzeichnung ist es dem Endverbraucher in der EU eine
Produktsicherheit zu bieten. Produkte deren Konstruktion keine EG-
Konformitätserklärung zu Grunde liegt verstoßen gegen EU-Recht und
ziehen evtl. strafrechtliche Schritte nach sich.
EU-Richtlinien, Konformitätsbewertungsverfahren
Zahlreiche EU-Richtlinien legen für viele Produkte bereits
Mindestanforderungen an die Sicherheit und Gesundheit fest. Ein Produkt
darf erst dann erstmalig in den Markt gebracht oder in Betrieb genommen
werden, wenn es den Grundlegenden Anforderungen
sämtlicher anwendbarer EU-Richtlinien entspricht. Zum Nachweis ist ein
Konformitätsbewertungsverfahren durchzuführen.

Produktnorm
Der Hersteller erstellt zu jedem Produkt eine EG-
Konformitätsbescheinigung, in der die betreffenden EU-Richtlinien und
Produktnormen aufgeführt sind und kennzeichnet das Produkt mit dem CE-
Kennzeichen. Das Kennzeichen muß deutlich sichtbar,
leserlich und dauerhaft angebracht sein.

Betroffene Produktgruppen
Die CE-Kennzeichnung von Produkten wurde für bereits verabschiedete
Harmonierungsrichtlinien eingeführt*:
*kein Anspruch auf Vollständigkeit
 96/57/EG Haushaltskühl- und Gefriergeräte
 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel
 2009/105/EG Einfache Druckbehälter 
 2009/48/EG Spielzeug
 89/106/EWG Bauprodukte (gemeint Baustoffe)
 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit von Elektro- und
Elektronikprodukten
 89/686/EWG Persönliche Schutzausrüstungen
 2009/23/EG Nichtselbsttätige Waagen
 2007/47/EG Aktive implantierbare medizinische Geräte
 90/396/EWG Gasverbrauchseinrichtungen
 92/42/EWG Warmwasserheizkessel
 93/15/EWG Explosivstoffe für zivile Zwecke
 2007/23/EG pyrotechnische Gegenstände
 2007/47/EG Medizinprodukte
 94/9/EG Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
 94/25/EG Sportboote
 95/16/EG Aufzüge
 97/23/EG Druckgeräte
 2006/42/EG Maschinen Maschinenrichtlinie

 98/79/EG In-vitro-Diagnostika Richtlinie
 99/5/EG Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
 2000/9/EG Seilbahnen für den Personenverkehr und
 2004/22/EG Messgeräte

Koexistenzphase
Im Anschluss an die Veröffentlichung einer EU-Richtlinie und der
Produktnorm ist eine Koexistenzphase von ca. 3 bis 5 Jahren vorgesehen in
denen die nationalen Normen weiterhin gelten und in denen noch keine
Pflicht zur CE-Kennzeichnung besteht. Danach ist erst die CE-
Kennzeichnung gem. Bauproduktenrichtlinie / dem Bauproduktgesetz
erforderlich.

Das DIBt, Berlin führt ein Verzeichnis der nach dem Bauproduktengesetz
und den Landesbauordnungen anerkannten Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstellen. Eine Aufstellung der zwischenzeitlich harmonisierten
Produkte finden Sie z.B. hier …
http://www.dibt.de/de/Service/data/hEN_Liste.pdf

Derzeit unterliegen unsere WC-Trennwände der Verordnung 305/2011
Artikel 5:

Artikel 5
Ausnahmen von der Pflicht zur Erstellung einer Leistungserklärung:

Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 und bei Fehlen von Bestimmungen auf
Ebene der Union oder auf nationaler Ebene, die die Erklärung wesentlicher
Merkmale dort vorschreiben, wo die Bauprodukte zur Verwendung bestimmt
sind, kann ein Hersteller davon absehen, eine
Leistungserklärung zu erstellen, wenn er ein von einer harmonisierten Norm
erfasstes Bauprodukt in Verkehr bringt und
a) das Bauprodukt individuell gefertigt wurde oder als
Sonderanfertigung nicht im Rahmen einer Serienfertigung, sondern
auf einen besonderen Auftrag hin gefertigt wurde und es in einem
bestimmten einzelnen Bauwerk von einem Hersteller eingebaut wird,
der nach den geltenden nationalen Vorschriften für den sicheren
Einbau des Produkts in das Bauwerk verantwortlich ist, wobei der
Einbau unter der Verantwortung der nach den geltenden nationalen
Vorschriften für die sichere Ausführung des Bauwerks
verantwortlichen Personen erfolgt;
b) das Bauprodukt auf der Baustelle zum Zweck des Einbaus in das
jeweilige Bauwerk in Einklang mit den geltenden nationalen Bestimmungen
und unter Zuständigkeit der nach den geltenden nationalen Vorschriften für
die sichere Ausführung des Bauwerks verantwortlichen Personen gefertigt
wird; oder
c) das Bauprodukt auf traditionelle Weise oder in einer der Erhaltung des
kulturellen Erbes angemessenen Weise in einem nichtindustriellen
Verfahren zur angemessenen Renovierung von Bauwerken, die als Teil
eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund
ihres besonderen architektonischen oder historischen Werts offiziell
geschützt sind, nach den geltenden nationalen Vorschriften
gefertigt wurde.

So sehr wir den Grundgedanken der CE-Kennzeichnung mittragen und
begrüßen, ist dies derzeit leider aus den vorgenannten Gründen nicht
möglich.

Die Firma Mark Trennwandtechnik hat einen hohen Qualitätsanspruch an
ihre Produkte und begrüßt die kommende Entwicklung der CE-
Kennzeichnung im Einklang mit harmonisierten Normen.
Es ist von uns von großer Wichtigkeit, dass unsere Produkte
„zukunftssicher“ und „leistungsorientiert“ entwickelt werden.

An dieser Stelle werden wir regelmäßig über den derzeitigen Kenntnisstand
der CE-Kennzeichnung informieren.


